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Anmerkungen Bischofssynode

Von Ende September bıs Ende Oktober 1967 ZU GTStGCcN Mal 1n der Geschichte
die Bıschofssynode, die Papst Paul NI mi1t seinem Otupropri0 VO September
1965, Anfang der vierten Sıtzungsperiode des Konzıils, eingerichtet hat Wenn
hier Anmerkungen diesem Ereigni1s gemacht werden sollen, sind S1ie nıcht 1m
Sınn VO  3 historischen Einzelfakten un einer chronologischen Darstellung des AB
laufs gedacht. Was davon publik werden konnte, 1St mittlerweile der Oftentlichkeit
hinreichend zugänglıch veworden. Weil aber die Berichterstattung über die Ereıig-
nısse sechr oft mMi1t Beobachtungen, Überlegungen und Konsequenzen verbunden wurde,
deren Voraussetzungen nıcht Zanz der Sache und der Wirklichkeit entsprechen, sınd
einıge Überlegungen gerade über diese Voraussetzungen, über den Sınn, das Wesen
und Zu Teıl auch die Gestalt dieser Synode angebracht. Das ann nach iıhrer Ab-
haltung eichter geschehen als vorher, wichtig auch SCWESCH ware, die Ofrent-
iıchkeit durch rechtzeıtige Erklärung dessen, W 4s die Synode ISt und soll; Orıen-
tıeren. Das WAar aber vorher ZAar nıcht leicht möglıch, da die Synode ıhrer
grundsätzlıchen Konstitution durch das päpstliche Motupropri0 ihren konkreten
Sınn erst 1im Vollzug suchen und klären mußte. Das INas 1ın einer Gesellschaft, die als

perfekt organısiert oilt W 1e die katholische Kırche, die 1n ıhrem Rechtsbuch bıs in
kleinste Dıifferenzierungen nıedergelegt hat, W as s1e iSst, w ıe s1e lebt, welche Organe
S1C ZUr: Verfügung hat, einigermaßen erstaunli;ch erscheinen. Es 1St VO:  e} dem,
W as diıe Kirche ZuUuUr Überraschung vieler ıhrer Glieder 1eCU entdecken mußte: Daß alle
Festlegungen die der Kirche eben doch wesentliche und ıhr immer noch mehr, als
s1e selbst vielleicht hat, eıgene Beweglichkeit nıcht eın für allemal niıeder-
halten können.

Die Suche nach dem Sınn der Bischofssynode

Schon die Errichtung der Bischofssynode gehört den Zeichen, da{fß ewegung
nıcht LLUL 1im Kirchenvolk bıs recht eruptiven Erscheinungen aufgewacht 1St. Auch
VO  } oben her werden Instiıtutionen geschaften, die siıch der bisherigen Erfahrung der
Kırche weıthın entziehen un: eshalb erst einmal 1n Gang kommen mussen, die
rechte Art ihres Gebrauchs finden lassen.

Wer hat enn schon klar gyesehen,wıe die Synode, wWenn S1e einmal einberufen
würde, arbeiten hätte, welches Ziel s1e anzustreben, welche Autorität S1e haben
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würde? Diese und noch manche anderen Fragen finden im Statut der Bischofssynode
keine die praktische Wıirklichkeit eindeutig bestimmende Antwort oder höchstens
Ansätze dafür Wıe wenıg Eindeutiges restlag, zeıgte die Unsicherheıit, die sowohl
be] den Teilnehmern w 1e bei denen, die Rande der Synode standen, se1 als VO  .

einzelnen Biıschöten mitgebrachte theologische Berater, se1l als Berichterstatter,
beobachten WAar. Die Presseberichterstattung wurde auch be] ser1ösem Bemühen dem
wirklıch Geschehenden NUr unzulänglıch gerecht, weıl Ss1e die Einzelheiten aum 1Ns
Ganze einzuordnen wußte, weıl den Publizisten das Wesen einer solchen Synode
kaum vorstellbar War un: s1ie diese Institution eLW2 VO  3 ihrem Namen her
anderen Institutionen ihres Erfahrungsbereichs, die aber 1n Wirklichkeit anderer Art
sind, mafßen un MI1t iıhren Erwartungen bedachten. Die Bıschofssynode stand natur-
lıch 1mM Licht des allgemeinen Konzils, das wel Jahre vorher Ende Wal,
und ZOS VO  . dorther Erwartungen aut sıch, die S1€e ıcht ertüllen konnte, weıl s1e
eben keın allgemeınes Konzıl ISt. Manche mOögen auch die Bischofssynode MI1t Augen
betrachtet haben, die den Synoden der evangeliıschen Landeskirchen Orlentiert
1, und mufßten S1e VO  e’ daher wiıieder mißverstehen, weil die römische Bischofs-
synode anderer Art ISt.

ber nıcht 1Ur dıe Berichterstatter, die ühe hatten, VWesen und 7 weck
der Synode recht verstehen. Die Bischötfe selbst doch ohl LUr unzuläng-
lıch orlentiert. Theoretisch-grundsätzlich haben Ss1e ohl gewußt, OTU sıch
andelt. Praktisch aber auch iıhre Vorstellungen keineswegs der Art; da{ß s1e
nachher leicht hätten SCnMh können, ob iıhre Erwartungen erfüllt worden oder
nıcht. Allen Bıschöfen, nıcht 1Ur den VO  } den Bischofskonferenzen gewählten und
VO apst ernannten Mitgliedern der Synode, die Schemata miıt den tfünt
Themenkreisen zugeschickt worden, die der Bischofssynode vorgelegt werden sollten.
Die Biıschofskonterenzen sollten S1e Ja besprechen un den VO  3 iıhnen delegierten
Vertretern iıhre Direktiven mıtgeben. ber klar 1St den Bischöfen vorher nıcht
geworden, W as Aaus diesen Schemata werden und welchen Ergebnissen die Beratun-
CN darüber tführen sollten. Wollte INnan daraus Verlautbarungen der Synode ent-

stehen lassen? Welche Autorität würden S1€e dann haben? der wollte der Papst aus

den Diskussionen ..  ber diese TIThemen Grundlagen für eiıgene Verlautbarungen g-
wıiınnen? der wollte Ina:  - NUur die Meınungen des Weltepiskopats den ENTISPCE-
chenden Themen erfahren, VO  } da Anregungen und Gesichtspunkte für die offi-
zielle Reaktion bekommen? Eıne klare Antwort autf solche Fragen hätte ohl
kaum einer VO  w} den Bıschöfen, die die vorliegenden Schemata studierten und 1n den
Bischofskonferenzen berieten, geben können.

Man ann sıch auch dem Eindruck aum verschließen, daß den römischen Instan-
ZCN, die die Synode un ıhre Schemata vorbereitet haben, selbst auch ohl nıcht
eindeutig klar WAar, WwI1e die Sache laufen würde. Der Ablauf der Synode hat iıhnen
doch ohl manche Überraschungen bereitet. Manche der mıt der Vorbereitung Be-
taßten haben sıch die Sache sicherlich leichter und eintacher vorgestellt, als s1e dann
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1n Wirklichkeit geworden 1St Abgesehen VO  $ dem Schema über die Mischehenfrage
mi1t seinen vorgelegten Fragen und Alternativen und den angefügten Gründen für
un wider dıe anderen Schemata angelegt, da{fß mMa  ; eher den Findruck
haben konnte, werde eın schnelles Ja und Amen dazu L: Das 1St dann aber
bei keinem Thema geschehen, mi1t einer gewissen Ausnahme be] den Prinzipien für
die Reform des Kırchenrechts, dıe ohne yrofße Schwierigkeiten über die Bühne
gingen.

So 1St bei der Synode ZWAar nıcht dramatisch, aber doch weithin ÜAhnlich BC-
SaNSCH w 1e beim 7zweıten Vatikanischen Konzzıil. Es Z1ing anders als oder
auch befürchtet Die Synode hat sich ıhren Arbeitsmodus, Ja auch ihr Ziel un ihren
Sınn 1m Vollzug un: iISt schon deshalb tür die Veranstaltung künftiger
Bischofssynoden eın wichtiger Vorentwurf geworden. Es 1STt bedeutsam, WeNn auch
nıcht ımmer bequem, da{fß die Kırche auch dies erlebt: Wiıchtige Veranstaltungen 1im
Rahmen der Kirchenleitung, die alle Planung und rechtliche Fixierung, WEeNN auch
ıcht zerbrechen, doch Mi1t einem Leben füllen, das INan den gESEIZLIEN Regelungen
iıcht ohne weıteres ansehen möchte.

Synode un: Konzil

Wır deuteten oben schon A dafß die Bischofssynode fast notwendig 1mM Licht des
allgemeinen Konzıils, das WIr als Z7welıtes Vatikanum erlebt haben, gedeutet, aber
gerade dadurch leicht mißdeutet wurde. Tatsächlich mu{ß die Synode 1n gew1ssem
Sınn VO Konzıiıl her betrachtet werden. Ist diese Einrichtung doch Sanz sıcher durch
das Konzıl 1Ns Leben der Kirche en. War WAar ıhre Errichtung eın Akt des
Konzıils, sondern des Papstes. ber schon nach der ersten Sitzungsperiode des Kon-
z1ls gab C5S, w1e der Verfasser sıch AUS Gesprächen erinnert, Vorschläge 1n Rıchtung
auf das hın, W as in der Bischofssynode dann verwirklicht wurde. Sıe kamen Aaus der
Erfahrung der Schwierigkeiten, die sıch AUS der Größe des Konzzıils für seıne Arbeits-
fähigkeit ergaben. Zugleich aber hatte Man die Wirksamkeit der Diskussionen des
Konzıils erlebt. Es ergab sıch also, dafß einerseıts der Weltepiskopat öfter, als 1n
allgemeinen Konzıilien bisher geschehen WAal, in unmittelbaren Kontakt Ereten müßte,
da{fß aber anderseits eın häufiges Zusammentreten des Konzils aum mOÖg-
lich se1n würde. So kam 1119  - der Überlegung, ob und wI1e iıne Einrichtung pCc-
schaften werden könnte, die die Bischöfe der Welt wiırksam miteinander und mit
Rom 1n Kontakt brächte, ohne den riesigen Apparat eines allgemeinen Konzıils
verlangen. Und 9888  —$ WarTr eigentlich recht überrascht, Ww1e schnell diese Überlegungen
zündeten und dem päpstlichen Motupropri0 führten, das iıne solche Einrichtung
1Ns Leben rief.

Die mangelnde Beachtung des Unterschieds VO  3 Konzıil und Synode wiıirkte sıch
zunächst 1n dem mehr zußeren Moment der Enttäuschung der Pressekorrespondenten
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AaUus. eım Konzil hatte InNnan erlebt, daß die Geheimhaltung, die och 1n der ersten

Sitzungsperiode beherrschend WAar, VO  3 der zweıten Periode auch oftiziell einer
größeren Bereitschaft gegenüber der Oftentlichkeit wich Die Arbeiten 1n der Konzils-
aula wurden VO Schleier des Geheimnisses efreit. Was in den Kommuissı:onen be-
arbeitet wurde, blieb ZWar nach W 1e VOor der Geheimhaltungspflicht. Das WAar

VO Sınn dieser remıen her auch ohl kaum anders möglıch. Dennoch wurde auch
arüber manches der Ofrtentlichkeit zugänglich. Weıl der Unterschied zwischen der
Synode und dem Konzil nıcht genügend eachtet wurde, kam CS, da{ß die Korrespon-
denten nıcht recht verstanden, w1eso und S1e über die orgäange der Synode
nıcht mit der gleichen Oftenheit edient wurden w1e beim Konzıil. Gewiß blieb VO:  }

offizieller Seıite die Berichterstattung in einem Halbdunkel;, das nıcht sehr günstig
wirken konnte. Das vatiıkanısche Presseamt gab Tag für Tag einigermaßen ausführ-
iche Berichte über die Interventionen, die von den Synodalen gehalten wurden, ohne
jedoch die Namen der Interventoren ennen. Mıt dem Journalisten 1U  e einmal
eigenen Geschick ekamen S1e die Namen doch ziemlich regelmäßig heraus. Nur
wurden nıcht selten falsche Namen mMi1t nıcht ıhnen gehörenden Interventionen
verbunden, W as dann peinliche Dementis auslöste. Daß die Arbeiten der Synode
nıcht MILt der gleichen Bereitschaft der Oftentlichkeit zugänglich gemacht wurden w 1e
dıe Auseinandersetzungen in der ula des Konzıils, hatte seinen Grund Die
Synode sollte Ja eın internes Beratungsgremium des Papstes se1n, das sıch nıcht VOTLT

der Oftentlichkeit abspielen und auch seine Arbeiten und Beschlüsse nıcht Tag für
Tag der Oftenrtlichkeit übergeben konnte. Allerdings wurde dieser Gesichtspunkt da-
durch undeutlich, dafß die organge eben doch nıcht Banz geheimgehalten wurden.
Die halbe Publizität gab Anlaß Unwillen und führte auch ohl unguter Be-
richterstattung.

ehr 1Ns Innere der Sache wirkte die ungenügende Beachtung des Unterschieds
zwiıischen Konzıl und Synode 1n der Frage nach dem Autoritäts- und Wirkungsgrad
der Synode. Die Bischofssynode 1St War ıhrem weıitaus yrößeren 'Teil VO  3 den
Bischofskonferenzen durch Wahl abgeordnet. Das macht S1e aber nıcht ZUur Legislatıve
in der Kıiırche Dıie Kırche 1St nach katholischem Glaubensverständnis keine parlamen-
tarısche Demokratie. In einer solchen würde Ja auch nıcht genugen, daß die
Biıschofskonferenzen ohne das Kirchenvolk die Abgeordneten wählten. Hıer lıegt der
wesentliche Unterschied der Bischofssynode VO Konzıil. Das Bischofskollegium mıt
dem Papst als seinem aupt besitzt die höchste Leitungsgewalt 1n der Kırche, sowohl
1n der Verkündigung des Glaubens W 1e 1in der gyesetzgebenden Leitung der Kirche
ber das Subjekt dieser höchsten kollegialen Leitungsgewalt iSt eben das den
apst versammelte Gesamtkollegium der Bischöfe. Der Frage, ob das Gesamtkolle-
z1um seine Leitungsgewalt eın remıum VO  3 durch Wahl abgeordneten Kepräsen-
tanten übertragen, ob also das Gesamtkollegium seine charismatische Vollmacht
durch eınen gewählten, abgeordneten Ausschufß ausüben könne, ware theologisch
weiıter untersuchen. Für die Biıschofssynode, w1e S1e bisher konzipiert 1St, annn
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iInNnan einen solchen Delegationswillen jedenftalls nıcht annehmen, da die Bildung die-
S{S1: Synode VO Motuproprio Pauls VI bestimmt 1St Dieses aber oibt im Unter-
schied ZUuU allgemeinen Konzıil als der höchsten gesetzgeberischen nNnstanz in der
Kırche der Bischotssynode keine gesetzgeberische, sondern beratende Funktion.

An diesem Punkt entzündete sıch schon bei der Verkündigung dieser Institution
1m Jahr 1965 WI1e auch VOT un während ihrer Abhaltung die Enttäuschung mancher.
Im Zuge eıner verständlıichen, aber oft auch hochgespielten eserve dıe Om1-
sche Kuriıe verlangen manche nach elıner Instıtution W1e der repräsentatıven Ver-
tretung des Weltepiskopats als wıirksamem Gegengewicht die kurijalen Be-
hörden. Dafür scheint ıhnen annn i1ne HUr beratende Vollmacht nıcht enugen.
Nun sollte in  3 aber mi1t der Unterbewertung durch die Qualifikation „MNUur beratend“
vorsichtig se1n. In Wirklichkeit nämlich handelt sıch dabei i1ne 1M Ganzen des
Vollzugs der Kırchenleitung cchr gewichtige Funktion. S1e Nag gew1f 1mM Vergleich
Zur eigentlich gesetzgeberischen Vollmacht MI1t dem Beiwort nur” gekennzeichnet
werden. ber ZUuU Zustandekommen dessen, W 4S durch die Legislatıve ZzuU (zesetz
wird, 1St die beratende Tätigkeit sehr bedeutsam. Das wird deutlich, WE INan be-
denkt, wI1e viel beratender Tätigkeit Ja auch 1n den Kommissionen und 1m Ple-
1U des Konzıils geleistet werden mußte, ehe der gesetzgeberische Akt durch die Ab-
stımmung des Konzıils und die Zustimmung des Papstes geschehen konnte. Das Ge-
wicht dieser „11UX beratenden“ Arbeiten wird iINan für die Gestaltung der Entschei-
dungen Ja ohl nıcht gering veranschlagen können. Die inhaltliche Gestaltung der
Dokumente, die das Konzıil schliefßlich gvesetzgeberisch verabschiedet hat, 1St durch
beratende Tätigkeit zustandegekommen. Eıne Ordnung oder Bestimmung gewinnt
ihre Verbindlichkeit für das olk Gottes 1n der Kirche gewißs durch den ZESETZ-
geberischen Akt ber der Inhalt, den die gesetzgebende Autorität anordnet, wird
1in beratender Tätigkeit erarbeitet. Wenn ARER  e} dıe Funktion der Bischofssynode hier
eingeordnet werden mulßßs, 1St ıhre Bedeutung keineswegs abgewertet. Sie hat 1n der
Beratung dessen, W as ıhr verschiedenen Themen vorgelegt worden lSt, und 1n der
Art und VWeıse, WI1e sS1e darüber gesprochen und beraten hat, ıne bedeutende Arbeit
für den Inhalt dessen geleistet, W AsSs Ordnungen und Normen 1n diesen Bereichen
entstehen oder nıcht entstehen wird. Gewifß 1STt die Leitungsgewalt des Papstes oder
eines künftigen allgemeinen Konzıils grundsätzlıch frei gegenüber dem, W as die be-
ratenden remıen und auch die Bischofssynode erarbeiten. ber diese Freiheit 1St
keine absolutistische Willkür. Das Gewiıissen des Papstes kann doch ohl nıcht e1In-
tach absehen VO  - dem, W 4s ein Aaus dem Episkopat der Zanzech Welt InmMen-

ZESETZLES Beratungsgremium ıhm vorgelegt hat
Noch eın drittes Moment 1M Verhältnis VO'  w Synode und Konzıil 1St beachtens-

wert. Be1 aller Verschiedenheit beıider Institutionen 1St doch kein Zweıitel, dafß die
Synode die konziliare Wiırklichkeit aktuell erhalten veErmag und erufen 1St Jene
wichtige Ergänzung, die das Konzil mehr als INa „AONE seinem Begınn
hatte dem päpstlichen Priımat, ohne ıhn 1mM geringsten bestreiten, xab, SeIzie die
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Bischofssynode einıgermafßen wırksam tort. Auch die Synode hat, ahnlich wW1e das
Konzil, den römischen Zentralbehörden Überraschungen bereitet und Korrekturen
ZESETZL. Was die Synodalen Interventionen einbrachten, hob schon wichtige
sätzlıche Gesichtspunkte gegenüber den vorgelegten Schemata hervor und Ntier-
schied sıch oft erheblich VO  3 diesen. Dieser Unterschied wurde noch deutlicher 1N-
über den Relationen, also den VO  e dazu bestimmten Kardinälen vorgetragenen Eın-
führungen in die verschiedenen Schemata. Vor allem 1n ZWwWe1l Fällen standen nämlich
die Relationen 1n einem wenı1g vorteilhaften Unterschied den vorgelegten Texten.
In den beiden wichtigsten Themenkreisen, die der Synode vorlagen, dem Schema
„über gefährliche Meınungen unserer eıt und den Atheismus“ und dem über die
Mischehen, boten die vorgelegten 'Texte erfreuliche Möglichkeiten und in CLI-

heblich anderem Ton gehalten, als INa  =) iıhn VO  3 früher 1n äÜhnlichen Fällen xzannte.
Der ext über die Glaubensfragen enthielt sıch weithin des verdammenden Tons,
w1e noch die Enzykliıka Humanı gener1s Pıus X JE VO Jahr 1950 gekennzeich-
net hatte, ganz schweigen VO Syllabus Pıus Aaus dem Jahr 1864 Es wurde
ımmerhiın versucht, bei den einzelnen Gegenständen mMI1t dem Hınweıs auf die (e-
fahren ımmer auch das Berechtigte iıhrer Anliegen und Versuche herauszuheben und
nıcht zugleich miıt deren Getahr auch dieses Berechtigte verdrängen. Der ext
über die Mischehen stellte ıne Reihe VO  3 Fragen die Synode, die den Synodalen
ine yroße Varıationsbreite VO  ; Möglichkeiten für ihre Stellungnahme gab In der
Beurteilung der Oftentlichkeit und 1n der Presseberichterstattung 1St diesem ext
un! dem, W as die Synode dazu beschlossen hat, wenı1gsten Gerechtigkeit wider-
tahren. Wenn 1ın Zukunft, WwW1e die synodalen Abstimmungen vorschlagen, der
Ortsbischof Dispens VO  3 der Pflicht, die Mischehe VOTLr dem katholischen Pfarrer und
Zzwel Zeugen schließen, erteılen un: bei vorliegender Gewiı1issensnot 10324 ıne
nıchtkatholische christliche Ehe toleriert werden kann, dürfte dies das Höchstmaß
dessen se1N, W as 1n dieser AusSs Glaubens- un Gewissensgründen heiklen Frage
gestanden werden konnte.

Es ZUuU Teil gerade die Relationen, mi1t denen die Schemata über die
Glaubensfragen und die Mischehen eingeführt wurden, die die Kritik der Synodalen
teilweise unerwartet stark werden ließen.

Synode ohne Periti

Eın Unterschied 1m Arbeitsvorgang des Konzıils und der Synode sollte e1gens be-
trachtet werden, weıl ine rage für die Zukunft autfwirft und 1n der Synode
wichtigen Forderungen geführt hat Das 1St die Mitarbeit VO  e} oftiziell hinzugezoge-
NCN, VOT allem theologischen, aber Je nach Themenkreisen auch sonstigen Fachleuten,
den SOgeNaANNTLEN Periti..
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Wenn auch die Peritiı oder jene nıchtpriesterlichen Fachleute, die INnNnan beim
Konzıl noch nıcht Periti, sondern 1LLUTr Auditores eNNECN Wagte, nıcht Mitglieder
des Konzıils 11, haben S1e doch in der Arbeit des Konzıls ıne entscheidende Funk-
t10n ausgeübt. Be1 der Bischofssynode blieb ıhnen dieser Beıitrag VO  - vornherein
verschlossen. Gewiß haben beim Konzıil nıcht alle offiziell ernannten Periti1 wirklich
mitgearbeıtet; ıne ziemlich gyroße Anzahl beschränkte sıch auf Beobachtung un
allenfalls persönliche Beratung einzelner Konzilsväter, WenNnn S1e sıch nıcht [03°47 B mMIit
der Ehre begnügten, päpstlich ernannter Peritus se1N. ber viele Periuıtiı haben
beim Konzıil intens1ivste, bis UE physischen Erschöpfung gehende Arbeıit 1n den
Kommissıionen geleistet.

Bei der Synode gyab keine offiziellen Perıitıi, sondern höchstens jene persönlichen
Berater, die einzelne Bischöfe mM1t nach Rom 3905081 hatten. Sıe durften nıcht
den Sıtzungen der Synode teilnehmen. Natürlich hatten die Synodalen in ıhren
heimatlıchen Bischofskonferenzen und ihren Diözesen Z Beratung großenteils Ex-
perten ZUgSCZORCN. Man darf aber doch die Frage stellen, ob nıcht ine Verkennung
des Bischofsamtes und der MITt der Bischofsweihe gegebenen Fähigkeiten und Mög-
liıchkeiten 1St, Bischofssynoden halten wollen, ohne die Mitarbeit VO  $ Sachver-
ständıgen benutzen. Gewiß bringt die Diskussion der Fachleute nıcht selten die

leistende Arbeit auch 1n Geftahr. Es 1St eın Zweıfel, daß Fachdiskussionen sehr
oft den ortgang der Arbeit hemmen können. ber das äßt sıch auch vermeiden.
Wenn aber die Beratung verschiedenartiger Themenkreise geht wI1e bei dieser
Bischofssynode VO Kirchenrecht über Priesterausbildung, dogmatisch-moraltheo-
logische Fragen, die Mischehe bis ZUT Neuordnung der Liturgie dann dürfte
doch ohl 1ne Zumutung die Synodalen se1In, S1e ohne Experten arbeiten
lassen. Gewiß solche Zu mındesten 1n der Vorbereitung der Synode auf
Grund der Inıtiatıve der einzelnen Synodalen Werk Manche Mitglieder der
Synode hatten auch privat einen Berater mitgebracht. ber gerade da, die Bı-
schöfe, w 1e der Art ıhres Amtes entspricht, 1mM Sınn der richtenden Entscheidung
und Beurteilung strıttiger Fragen wirken sollen, dürtte die Rolle der Fxperten auch
1mM Tagungsraum der Synode ıcht tehlen. Sıe hätten auch, wıe beim Konzil, sehr
1e] tachlich-technische Arbeit während des Ablaufts der Synode eisten können, 7zuma]l
bei der Behandlung der Glaubensfragen 1nNe€e eıgene Kommuissıon VO  w 7zwölf Synodalen
gebildet wurde, die dann ohne Hılte VO Periıti 1 arbeiten mußte.

Hıer könnte überhaupt gefragt werden, ob nıcht die Arbeitsweise VO  - Konzilien
und Synoden 1n Zukunft dadurch erleichtert werden könnte, dafß die Diskussion der
Fragen VOIr allem durch die Perit1 VOTL dem Forum der Bischöfe gehalten würde, die
ıhrerseits dann ıhr Urteil auf Grund des gehörten Fur un:! Wıder £ällen könnten.
Eın Konzıil oder 1ne Bischofssynode könnte die a  n Themen zunächst 1n
kleineren Arbeıitsgruppen, die sıch Aaus$s bischöflichen Mitgliedern un theologischen
Experten ZUSAMMENSETZTICNH, urcharbeiten. Vor dem Plenum würden dann die OsS1-
tiıonen nıcht notwendig VO  3 Bıschöfen, sondern besser von den Fachleuten Fa
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gCNn un dem Urteıl des Konzils oder der Synode unterbreitet. Jedenfalls dürfte bei
der ersten Bischofssynode klar geworden se1n, daß Vermessenheit ZrenNZT,
meıinen, ine solche Arbeıiıt könne auf die beratende und technische Mitarbeit VO  3

Experten verzichten.
Die Synode selbst hat sıch auch keineswegs MI1It der kurialen Abneigung

dıe theologischen (und sonstigen) Experten konform gezelgt. Man kann ohl für
eines der wichtigsten Ergebnisse der Synode halten, daß sıch die kraftvoll L a-
SCILC und VO vielen unterstutzte Forderung durchsetzte, 1n Zukunft die theologischen
Beratungen der päpstlichen Kırchenleitung nıcht 1Ur 1 Kreıs der kurialen Theo-
logen, sondern Zuziehung VO Theologen Aus der ZanzenNn Welt und VO  3 den
verschiedenen Richtungen, die eLW2 VO  ; den Bischofskonferenzen präsentiert WeI-

den sollen, geleistet werden. Allzuoft werden sachlich wichtige päpstliche und-
gebungen durch die Art ihrer Anlage, die orm ihrer Sprache, den ITon iıhrer Vor-

age in einer Weıse belastet, die ıhr Ankommen in der Kırche der weıten Welt oder

gar be; Menschen, die sıch nıcht unmittelbar ZUT Kiırche bekennen, aber doch geneigt
sind, auch ıhre Außerungen 1n ihre Überlegungen einzubeziehen, unnötigerwelse CI -

schwert. Dıie zentrale Kirchenleitung annn gew115 nıcht ohne kurijalen Apparat arbei-
LEN: Heute aber kann wenıger denn Je eın solcher Apparat dıe Kirche der SaNzZCH
Welrt ohne Beiziehung VO  3 Experten Aaus der Weltkirche leiten. Deshalb mu{ Ma  ;

den in diese Richtung gehenden Wunsch der Synode als wichtiges Ergebnis Ver-

zeichnen.

Synode un: Bischofskonterenzen

Eın etztes Thema se1 noch urz berührt, das im #origen schon angeklungen 1St
un tür künftige Bischofssynoden wichtig seın dürfte. Wıe die Bischofssynode
für die künftige kirchliche Führungsarbeit die Beiziehung VO  - Beratern Aaus$s der San-
zen Welt gewünscht hat, dürfte sıch auch ergeben haben, dafß die Bischofskonfe-
LEINLZENR der verschiedenen Länder bei der Vorbereitung künftiger Bischofssynoden
mehr herangezogen werden müßten. Gewiß wiırd nach ihrem Statut die Bischofs-
synode VO apst zusammengerufen und empfängt VO Papst ıhr Programm. Das
kann aber ohl kaum ausschliefßen, daß die Themen der Bischofssynode durch Vor-

besprechung mi1t den Bischofskonferenzen festgesetzt werden. Wiäiäre das bei der ersten

Bischofssynode geschehen, waren gew1iß manche der diesesmal vorliegenden The-
INnenNn nıcht 1mM Programm erschienen, während andere für vordringlicher gehalten
worden waren. Der Kontakt mit den Bischofskonferenzen mu{fß siıch ganz gewiß erst

noch einspielen. Ist diese Einrichtung doch in der Gesamtkirche NECU, daß INa  D den
Eindruck haben kann, ıhre Realıität werde noch nıcht überall genügend g-
oImMmmen. Wenn schon dıe Bischofskonferenzen 1n der Bischofssynode repräsentiert
se1in sollen, da ja die meıisten Mitglieder der Synode VOomn den Bischofskonferenzen
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abgeordnet werden un! be; der Synode wurde sehr Nau unterschieden, ob eın
Synodale im Namen einer Bischofskonferenz oder 1m eigenen Namen sprach dann
mü{fßten die Bischofskonferenzen auch bei der Vorbereitung des Programms der
Synode ihr gewichtiges Wort mitsprechen können. icht NUr, W as INnan einzelnen
Frage Sagtl, sondern auch, welchen Fragen INa  - Stellung nımmt, müßte im Kon-
takt mi1t dem Weltepiskopat festgestellt werden.

Dıie Bischofssynode WAar mehr oder weniıger eın Experiment, das Erfahrungen
tür spater bieten sollte, die, W1e INa  =) hoften darf, auch aufgenommen worden sind.
Dıie Teilnehmer dieser Bischofssynode 1n ıhrer Mehrzahl nıcht der Me1ı-
NUuNng, S1e se1 nıcht Zut verlaufen oder Sar ein Mißerfolg SCWESCH. Im Gegenteıil, die
meısten haben doch ohl wieder die raft des kollegialen Hırtenamtes der Bischöfe

dem apst als ıhrem Haupt erfahren und auch geltend gemacht. Der Hınweis
darauf, da{fß siıch auch bei der Bischofssynode eın Wirksamwerden des kolle-
yialen Hırtenamtes handelt, WECNN auch 1mM wesentlichen anderer Art als beim all-
gemeınen Konzil, 1St 1 Zusammenhang mi1t der Synode nıcht oft Zzu Ausdruck
gebracht worden. Immerhin hat der apst auch davon gesprochen. Manche Kanon1i1-
sten haben hıer Hemmungen und Vorbehalte, weıl „Kollegium“ eın sehr eindeuti-
gCrI, sondern ein 1n verschiedener Weiıse verwirklichbarer Begrift 1St. ber schlie{ßlich
mu{ß INa  - auch anerkennen, da{fß das Leben der Kiırche nıcht 1LLUT VO  - schon testliegen-
den Rechtsnormen bestimmt wird, sondern diese, dem Leben der Kirche tolgend,
nıcht selten 1IECU gefaßt werden mussen.
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